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36. Verordnung: Höchsttarif für das Bestattergewerbe in Wien (Bestattertarif 1988); Abänderung. 

36. 

Verordnung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 19. September 1988 betreffend die 
Abänderung des Höchsttarifes für das Bestat-

tergewerbe in Wien (Bestattertarif 1988) 

Auf Grund des § 239 der Gewerbeordnung 1973, 
BGB!. Nr. 50/1974, zuletzt geändert durch Bun
desgesetz BGB!. Nr.196/1988, wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 17. August 1976 betreffend den Höchst
tarif für das Bestattergewerbe in Wien, LGBI. für 
Wien Nr. 21, in der Fassung der Verordnungen 
LGBI. für Wien Nr. 34/ 1976 und Nr. 46/1983 wird 
wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 3 hat zu lauten: 

„(3) Art und Umfang des Leistungsangebotes der 
Bestatter umfassen drei auf einer Grundausstattung 
aufbauende Aufbahrungsklassen nach Maßgabe des 
Leistungsverzeichnisses in der Anlage 2 zu dieser 
Verordnung." 

2. Der Tarif (Anlage 1) hat zu lauten: 

„Tarif
post Arbeitsleistung 

1. V ersargen 

Sargzustellung 

2 Sanitäre Vorkehrungen 
a) Angurten eines Verstorbe

nen 
b) Verkitten und Verschrauben 

eines Sarges 
c) Verlöten eines Sarges 

II. Abholung im Wiener Stadt
gebiet 

Preis in 
Schilling 

396,-

96,-

60,-
192,-

Tarif-
post 

5 

6 

7 

Arbeitsleistung 

III. Überführung im Inland 

Einsatz emes Glaswagens pro 
Fahrkilometer 

Einsatz emes Fourgons pro 
Fahrkilometer 

Einsatz emes Blumenwagens 
pro Fahrkilometer 

IV. Aufbahrung in den Wiener 
Friedhöfen und Feuerhallen 

8 Beistellung einer Aufbahrungs
grundausstattung 

9 Beistellung einer Aufbahrung 
nach Klasse drei 

10 Beistellung einer Aufbahrung 
nach Klasse zwei 

11 Beistellung einer Aufbahrung 
nach Klasse eins 

12 Beistellung einer Urnenaufbah
rung 

13 

14 

V. Kondukt in den Wiener 
Friedhöfen und Feuerhallen 

Beistellung eines Konduktglas
wagens 

Beistellung eines Blumenwagens 

VI. Besorgungsspesen 

Preis in 
Schilling 

24,-

18,-

24,-

120,-

540,-

1 500,-

2 520,-

90,-

2 160,-

696,-

15 Besorgungsspesen 216,-" 

3. Das Leistungsverzeichnis (Anlage 2) hat zu 
lauten: 

„1. Aufbahrung in den Wiener Friedhöfen und 
3 Einsatz eines Glaswagens ein

schließlich des erforderlichen 
Personals 1 020,- Feuerhallen 

2 

4 Einsatz eines Fourgons ein
schließlich des erforderlichen 
Personals 

Basierend auf der Grundausstattung des Aufbah
rungsraumes sind je nach der bestellten Aufbah-

396,- rungsklasse folgende Leistungen zu erbringen: 

30 




